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Dr. Harald Hiltl, 


Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Detmold

Vortrag am 11. Mai 2010
Thema: „Wie muss eine arbeitsmarktorientierte Bildung angelegt werden?“

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren,

ich will hier versuchen, bei Ihrer diesjährigen Bundesarbeitstagung, die unter dem Motto steht: „Ganzheitliche Bildung oder Arbeitsmarktorientierung“, für die Position einer verstärkten Arbeitsmarktorientierung im Rahmen der Vorbereitung von Gefangenen auf die Zeit nach der Haftstrafe zu werben:
Dies mache ich gern – steht doch die Bundesagentur für Arbeit heute für „passgenaue Vermittlung“ von Arbeitsuchenden, für intensive Zusammenarbeit im Vermittlungsprozess mit den regionalen und überregionalen Arbeitgebern und für die berufliche Qualifizierung von Arbeitslosen und Beschäftigten.
Für die Bundesagentur für Arbeit bleibt es eine dauerhafte, komplexe Aufgabe, die sog. „Beschäftigungsfähigkeit“ von Arbeitnehmern zu erhalten oder zu verbessern.

Ich zitiere aus dem Weißbuch des Vorstands der BA: „Gut gerüstet“, die Ausführungen zum Thema „Fundamente und Perspektiven einer modernen Arbeitsmarktpolitik“:

ZITAT „Die Beschäftigungsfähigkeit ist ein Schlüsselbegriff für einen funktionierenden Arbeitsmarkt. Will man mit Hilfe der Arbeitsmarktpolitik Anpassungen erleichtern, so besteht dies vor allem darin, den Arbeitnehmern über ihr ganzes Erwerbsleben die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Die Investition in Beschäftigungsfähigkeit legt nun mal den Grundstein zur Prävention von Arbeitslosigkeit und muss daher im Interesse jedes Einzelnen liegen.“ ZITATENDE (a.a.O. S.128 f.)

ANREDE
Die Gefangenen befinden sich sozusagen in einer Situation vergleichbar der eines arbeitslosen Arbeitsuchenden: sie stehen aktuell in keinem Beschäftigungsverhältnis, weisen unterschiedlichste fachliche Kompetenzen auf, verlieren durch Zeitablauf mehr und mehr an Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt und sind per se als benachteiligt im Vermittlungsprozess anzusehen.

Es macht also durchaus Sinn, über den Wert von Bildung in Form von beruflicher Qualifizierung als ein Hilfsmittel zur Steigerung der Chancen auf Beschäftigung nachzudenken.

Wie Sie wissen, ist das Justizministerium des Landes NRW auf diesem Feld schon seit längerem aktiv. Zusammen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und Fördergeldern aus der EU hat das Ministerium das Projekt „INA“ initiiert – ein Projekt zur Arbeitsmarktintegration von Gefangenen und ehemaligen Gefangenen. Dabei steht „INA“ für „I wie INTEGRATIONSPLANUNG – N wie NETZWERKBILDUNG – und A wie ARBEITSMARKTINTEGRATION“.

In diesem Projekt erprobt man die Unterstützung Gefangener durch ein individuelles Case-Management, das u.a. während des Vollzugs die (ZITAT) „durchzuführenden Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung unter dem Gesichtspunkt der Anschlussfähigkeit“ (ZITATENDE) (Flyer zum Projekt INA S.1) begleitet.

Die berufliche Qualifizierung nimmt also auch in diesem Projekt breiten Raum ein. 

ANREDE
Seit jeher gilt für das Vermittlungsgeschäft der Grundsatz, auf eine freie Stelle einen Arbeitsuchenden mit einem möglichst genau passenden Qualifikations- und Persönlichkeitsprofil vorzuschlagen. Je passgenauer das Profil, umso größer die Chance auf Einstellung auf dem Arbeitsplatz. 
Ein Weg zur Herstellung dieser „Passgenauigkeit“ ist die berufliche Qualifizierung des Arbeitsuchenden. Andere Wege können die Wiederherstellung von Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, eigenverantwortliches Handeln u.ä. sein.

Ich will damit andeuten, dass berufliche Bildung den ganzheitlichen Ansatz von Bildung nicht negiert und auf das ausschließliche Erlernen berufsspezifischer Inhalte beschränkt. Vielmehr wird arbeitsmarktorientierte Bildung immer ergänzt durch den „lebensbegleitenden Entwicklungsprozess des Menschen, bei dem er seine geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähigkeiten und seine personalen und sozialen Kompetenzen erweitert“ (wikipedia).
Wenn also nach der Haft ein erfolgreicher Weg in die Gesellschaft gegangen werden soll, ist eine ganzheitliche, den Menschen in seiner Gesamtheit erfassende, Vorbereitung notwendig:  Die größten Anstrengungen allerdings sind bei der Suche und Vorbereitung auf eine Beschäftigung zu unternehmen.

Mein Vortrag beschreibt folgerichtig die sich daraus ableitbare prioritäre Notwendigkeit einer arbeitsmarktorientierten beruflichen Qualifizierung, deren Inhalte sich aus den Erfordernissen des jeweiligen regionalen Arbeitsmarktes ergeben. 
ANREDE
Lassen Sie mich vorab einige Zahlen an den Beginn meiner Betrachtungen stellen, um Größenordnungen und Dimensionen des Arbeitsmarktes einmal deutlich zu machen:
In Deutschland waren im April 2010 3,4 Mio. Arbeitslose registriert, 178.000 weniger als im April 2009. 
Unter den 3,4 Mio. Arbeitslosen befinden sich 2,2 Mio., deren Lebensunterhalt durch die Grundsicherung nach dem SGB II sichergestellt wird. Dieser Personenkreis ist entweder langzeitarbeitslos, hat bisher noch nicht versicherungspflichtig gearbeitet und daher keine Ansprüche auf Arbeitslosengeld I oder gehört in eine Bedarfsgemeinschaft als Ehepartner, Kind oder sonstiger Angehöriger. Sie alle gelten als hilfebedürftig, sind aber in der Lage, mindestens 3 Stunden am Tag zu arbeiten.

Unter allen Arbeitslosen befinden sich ca. 335.000 Jugendliche unter 25 Jahren, die auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind. 
Der Anteil von Arbeitslosen ohne Berufsabschluss beläuft sich derzeit auf 42 %.

Z. Zt. steigt die in 2009 stark gesunkene Erwerbstätigenzahl seit Beginn 2010 wieder an, liegt aber noch um ca. 90.000 unter der Zahl des Vorjahres. Insgesamt werden derzeit 39,8 Mio. Bürger in Erwerbstätigkeit gezählt.
Schwerpunkte der Förderung Arbeitsloser durch die BA waren im letzten Jahr die Eingliederungszuschüsse an Arbeitgeber – rund 113.000 Förderungen - und ca. 154.000 Förderungen von Personen, die sich selbständig gemacht haben.
Hinzu kommen noch die Förderungen für den Personenkreis, die Arbeitslosengeld II erhalten sowie die Förderung der beruflichen Ausbildung. 
Im Berichtsmonat April 2010 waren weitere knapp 200.000 Personen TeilnehmerInnen an Weiterbildungsmaßnahmen. Von der Anpassung an aktuelle fachliche Anforderungen in Maßnahmen von wenigen Wochen Dauer bis hin zur Umschulung mit Berufsabschluss – in der Altenpflege beispielsweise mit einer Dauer von 3 Jahren. 
Und auf Grund eines steigenden Bedarfs an qualifizierten Arbeitnehmern erhöht die BA ihre Kapazitäten für berufliche Weiterbildung auch in 2010.
Ergänzend noch ein paar Zahlen zum Ausbildungsmarkt:
Bis zum abschließenden Zähltag für das Ausbildungsjahr – also am 30.09.2009 – waren der BA gut 475.000 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden; das waren über 36.000 weniger als im Jahr zuvor.

Demgegenüber waren zum gleichen Stichtag bundesweit über 533.000 Bewerber um eine Berufsausbildungsstelle gemeldet; 86.000 weniger als im Vorjahr 2008.

Über 17.000 Berufsausbildungsstellen blieben unbesetzt – oftmals, weil kein geeigneter Bewerber gefunden werden konnte. 

Deshalb kümmert sich die BA auch um die Steigerung der Qualität der Bewerber um eine Berufsausbildungsstelle. In berufsvorbereitenden Maßnahmen werden Bewerber um Ausbildungsplätze, die keinen Ausbildungsplatz erhalten haben oder die für eine Ausbildung noch nicht in Betracht kommen, für die kommende Bewerbungsrunde um Ausbildungsplätze fit gemacht. 

Der Anteil der Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmen, die 6 Monate nach Abschluss des Lehrgangs nicht mehr arbeitslos sind, beträgt in NRW beispielsweise 93% (bei insgesamt 26.500 Teilnehmern).

ANREDE
Deutlich wird aus diesen Zahlen, welchen Wert die Politik beim Arbeitsmarkt der beruflichen Weiterbildung und der Ausbildung beimisst und wie intensiv die BA bei der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags – Unternehmen geeignete Mitarbeiter oder Auszubildende zu vermitteln – agiert.
Aber ich möchte hier nicht die Arbeit der BA darstellen, sondern damit Argumente für eine verstärkte, arbeitsmarktlich orientierte Weiterbildung liefern; und das vor dem Hintergrund Ihres Auftrags, die Resozialisierung von Strafgefangenen durch Bildung – ganzheitlich bzw. arbeitsmarktorientiert – zu ermöglichen.
Werfen wir also einen vertieften Blick auf den Arbeitsmarkt und seine heutigen Rahmenbedingungen.
ANREDE
Wenn Sie einmal das Anforderungsprofil an einen Lagerarbeiter im Großhandel betrachten, so werden heute folgende Fertigkeiten und Kenntnisse gefordert:

Güter kommissionieren

Güter annehmen und kontrollieren, lagern, verpacken, verladen und versenden

Touren planen – disponieren

logistische Prozesse optimieren

Qualitätserhaltung und –verbesserung

Kennzahlen ermitteln und auswerten

Fördersysteme im Betrieb bedienen

usw., usw.

Oder stellen Sie sich einen „Industriemechaniker“ der heutigen Arbeitswelt vor: 
Dieser Mitarbeiter soll in der Lage sein, die Programmsteuerung der Maschine aufgrund schriftlicher Vorgaben der Techniker für den nächsten Produktionsauftrag neu und exakt einstellen zu können; d.h. die richtige Auswahl des Werkzeugs treffen, die richtige Programmierung entsprechend der Herstellungsdaten für das Produkt auswählen und ggf. individualisieren, die richtige Materialauswahl treffen usw. 

Er soll aber auch Fehler beheben können – also auch das Reparieren beherrschen, und das nicht nur in der Mechanik, sondern auch in den hydraulischen oder pneumatischen Steuereinheiten. Und er sollte möglichst mit Schweißkenntnissen und Fähigkeiten im Drehen und Fräsen ausgestattet sein.
Die technische Entwicklung in den modernen Industriestaaten hat zu einer starken Senkung des Anteils einfacher Arbeiten geführt. Einfache, durch Anlernen in kurzen Zeiträumen auszuübende Tätigkeiten gibt es kaum noch. Und in den Betrieben, die noch Arbeitsplätze mit einfachen Tätigkeiten ausweisen, gibt es meist langjährige Mitarbeiter, die mit dem technischen Fortschritt nicht mithalten konnten und deshalb diese Arbeitsplätze besetzen.
Die Vermittlung von an- und ungelernten Kräften lässt daher kontinuierlich nach.

Arbeitsmarktexperten sprechen nicht umsonst vermehrt vom kommenden, in Teilbereichen des Arbeitsmarktes schon angekommenen Facharbeitermangel.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der BA (IAB) hat in einer Studie im Herbst 2007 festgestellt, dass zwischen 2004 und 2005 die Zahl der Erwerbslosen zwar um 372.000 Personen abgenommen hat, die Zahl der erwerbslosen Geringqualifizierten im gleichen Zeitraum aber um 142.000 Personen gestiegen ist.
Schon damals waren die Verlierer auf dem Arbeitsmarkt die Geringqualifizierten. Die Arbeitslosenquote bei Personen ohne Berufsabschluss lag schon 2005 mit 26% knapp dreimal so hoch wie die von Personen mit Berufsabschluss (9,7%). Und das hat sich bis heute nicht geändert.
ANREDE

Ich sagte bereits:

Haftentlassene befinden sich in einer ähnlich schwierigen Situation wie Langzeitarbeitslose: 60 % verbüßen eine Haft bis 2 Jahren Dauer, 40 % eine Haftstrafe von mehr als 2 Jahren. Sie stehen aktuell in keinem Beschäftigungsverhältnis, waren zu großen Teilen auch vor der Haftverbüßung nicht beruflich integriert, weisen unterschiedliche fachliche Kompetenzen auf und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt ist äußerst gering. Wenn wir uns das Bildungsniveau ehemaliger Strafgefangener ansehen, müssen wir feststellen, dass ein großer Teil zum Zeitpunkt der Inhaftierung weder über einen Schulabschluss, noch über eine berufliche Qualifikation verfügte.  Neben der mangelnden beruflichen Qualifikation ist die Vorstrafe ein Stigma, das die Versuche, nach der Haftentlassung beruflich Fuß zu fassen, deutlich erschwert. Damit zählen die Haftentlassenen zu einer besonders schwierigen Problemgruppe des Arbeitsmarktes. 

Zusätzlich stehen Arbeitgeber Bewerbungen von Haftentlassenen negativ gegenüber. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, begegnen auch Arbeitgeber ehemaligen Strafgefangenen mit Vorurteilen oder Berührungsängsten. Sicherlich spielt aber auch eine Rolle, dass Arbeitgeber zu wenig über die schon praktizierten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten während der Haft informiert sind. Ein weiterer Grund ist, dass Qualifikationsprofile oft nicht den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen.

Damit ehemalige Strafgefangene nicht aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit erneut in einen kaum lösbaren Problem-Kreislauf abrutschen, - immerhin: nur 1/3 aller ehemaligen Strafgefangenen, die im Ausbildungsberuf erwerbstätig waren, wurden wieder rückfällig - muss alles versucht werden, das Rückfallrisiko weiter zu minimieren. Es bedarf daher neuer, innovativer Wege, die Inhaftierten bereits während der Haft auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Wenn wir davon ausgehen, dass allein in NRW jährlich ca. 16.000 bis 18.000 Gefangene aus der Haft entlassen werden, handelt es sich auch um eine Personengruppe, die schon von ihrer zahlenmäßigen Dimension her nicht vernachlässigt werden darf. 

ANREDE

Nach der klassischen Definition der arbeitsmarktorientierter Bildung beinhaltet diese eine Erweiterung der beruflichen Qualifikationen, Kompetenzen und Fähigkeiten. Dabei ist die Vermittlung dieser Kenntnisse immer mit dem Erwerb von personalen und sozialen Kompetenzen und einer Weiterentwicklung der geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähigkeiten verknüpft. 

Sehen wir uns an dieser Stelle einmal die Anforderungen des Arbeitsmarktes und das Einstellungsverhalten der Betriebe an. Der Unternehmer, der eine freie Stelle zu besetzen hat, erwartet heute, dass die Qualifikation des Bewerbers „passgenau“ ist. Nach unseren Erfahrungen lässt sich feststellen, dass Defizite im Qualifikationsprofil das erste Ausschlusskriterium bei der Auswahl von neuen Mitarbeitern sind. Nur die am besten  fachlich qualifizierten Bewerber werden eingeladen, um auch noch die Passgenauigkeit hinsichtlich der „soft skills“ zu bewerten. Ich glaube an dieser Stelle wird die Wertigkeit der arbeitsmarktorientierten Bildung deutlich: Je passgenauer das Profil ist, umso größer ist die Chance auf Einstellung. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für die Vermittlung durch die Agentur für Arbeit, sondern auch bei Eigenbemühungen des Arbeitssuchenden, sei es im Rahmen von Initiativbewerbungen oder bei Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen über Print- oder elektronische Medien.
Was ist also während der Haftzeit zu tun – wenn man als Erfahrung unterstellt, dass ein Beschäftigungsverhältnis für die Chance auf Wiedereingliederung in ein sog. „geregeltes Leben“ nach der Haft fundamental notwendig ist?
Die Lösung ist nicht ganz leicht:

Zweifellos kann man nicht einfach die Arbeitskräftenachfrage der Wirtschaft analysieren, dann herausfiltern, welche Arbeitsstellen unbesetzt geblieben sind und danach die Strafgefangenen entsprechend quasi auf Vorrat aus- oder weiterbilden. 

Wenn man ein möglichst optimales Qualifikationsprofil bis zum Zeitpunkt der Haftentlassung erreichen will, muss immer vom Individuum ausgegangen werden. Lassen Sie mich ein etwas plattes Beispiel nennen: Ein Strafgefangener, der eine Haftstrafe verbüßt, weil er im Internet pornografische Aufnahmen von Kindern veröffentlicht hat, kann nicht zum Erzieher ausgebildet werden, auch wenn der Arbeitsmarkt für Erzieher als äußerst positiv angesehen werden kann. 
Aber auch bei nicht so offensichtlichen Problemstellungen, sollte immer im Vorfeld die konkrete Chance auf dem Arbeitsmarkt betrachtet werden. Nehmen wir als Beispiel den Beruf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Zu diesem Beruf gehört u. a. der  Aufgabenbereich, Sanitärinstallationen auch beim Kunden durchzuführen. Der Arbeitgeber muss also volles Vertrauen haben können, wenn beim Kunden in dessen Wohnung entsprechende Arbeiten von seinem neuen Mitarbeiter durchgeführt werden. 
Zu Beginn der Überlegungen, welche Aus- oder Weiterbildungen – auch zertifizierte Teilqualifikationen gehören hier dazu –, sinnvoll sind, muss also immer der Strafgefangene als Individuum mit seinen Stärken und Schwächen stehen. Eine Potenzialanalyse sollte darüber Auskunft geben, welche Potenziale vorhanden und welche ausbaufähig sind. Diese Potenzialanalyse erfasst neben dem Wissen und den Fähigkeiten auch: Motivation und Persönlichkeitsmerkmale. Das ermittelte Potenzialprofil wird den beruflichen Anforderungen gegenübergestellt.  Bereits an dieser Stelle sollte der arbeitsmarktorientierte Ansatz einbezogen werden, denn: Potenziale auszubauen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht relevant sind, sind nicht zielführend und wecken Hoffnungen, die nicht erfüllt werden können. Insbesondere für bildungsferne Gefangene ist es wichtig, die besonderen persönlichen Stärken herauszuarbeiten, da ihre schulische Laufbahn häufig durch Misserfolge geprägt war und sie erst wieder motiviert werden müssen, sich zu bilden. Aufbauend auf die Stärken sind individuelle Förderpläne zu erstellen, natürlich unter Einbeziehung des Arbeitsmarktes.
ANREDE
Bereits heute wird von den Fachkräften der Arbeitsagentur eine arbeitsmarktpolitische Stellungnahme abgegeben, wenn vorgesehen ist, dass der Strafgefangene an einer Aus- oder Weiterbildung während seiner Haft teilnehmen soll. Die Fachkräfte der Arbeitsagentur werden aber erst dann eingebunden, wenn die Entscheidungen bereits getroffen wurden. Aus meiner Sicht ist es sinnvoller, dass  die Fachkräfte den Entscheidungsprozess schon im Vorfeld einer berufliche Orientierung vorbereiten und beraterisch begleiten. Optimal wäre natürlich, wenn die berufliche Qualifizierung kurz vor der Haftentlassung enden würde und sich die Unterstützungsinstrumente der BA daran anschließen.
ANREDE

Bildung im Strafvollzug muss sich also am Arbeitsmarkt orientieren, um langfristig erfolgreich zu sein. Justiz- und Arbeitsmarktakteure müssen dafür gemeinsam Lösungen erarbeiten. Förderketten müssen abgestimmt sein und aufeinander aufbauen. 

Wie bereits erwähnt, stehen Arbeitgeber einer Bewerbung von Haftentlassenen oft ablehnend gegenüber. Diese ablehnende Haltung von Arbeitgebern ist in erheblichem Maß auf Unkenntnis der individuellen Motivations- und Qualifikationsprofile von Haftentlassenen und auf Berührungsängste zurückzuführen. Um dieser Haltung entgegenzuwirken, helfen nur: regionale Lösungen. Es müssen Netzwerke unter Einbeziehung weiterer Kooperationspartner aufgebaut werden, die Vorurteile abbauen und durch gute Beispiele Türen öffnen. 
ANREDE
Sollen diese Bildungs-Maßnahmen den Zweck haben, dass Haftentlassene möglichst kurz nach ihrer Entlassung schon in einem Arbeitsverhältnis stehen, dann müssen sie auf den für den Gefangenen beruflich erreichbaren Arbeitsmarkt ausgerichtet sein, da regionale Arbeitsmärkte oftmals unterschiedlich sind.

Erreichbar heißt in diesem Zusammenhang, dass die Inhalte der Qualifizierung auch bei den regionalen Unternehmen nachgefragt werden müssen. Der Erwerb von Kenntnissen im Umgang mit Maschinensteuerungen eines bestimmten Herstellers oder Anbieters macht z. B. keinen Sinn, wenn dieser Steuerungstyp in der Region nicht verwendet wird. Daher ist eine Markterkundung in jedem Fall unabweislich.

Ein Berater sollte also alle Informationen über den regionalen Arbeitsmarkt zusammentragen, indem er z. B. die Agentur-Homepage www.arbeitsagentur.de auswertet, dazu nach Berichten der Kammern und Verbände forscht und deren Aussagen berücksichtigt. Nur dann kann, ausgehend von den Ideen und den beruflichen und persönlichen Voraussetzungen des einzelnen Gefangenen, eine individuelle Strategie für den Weg zum Arbeitsplatz nach der Haftentlassung erstellt und vereinbart werden.

ANREDE
Wie könnte also eine gelungene berufliche Wiedereingliederung der Zukunft aussehen:

Das Land NRW hat mit dem Programm MABis.NeT d. h. „Marktorientierte Ausbildungs- und Beschäftigungsintegration von Strafentlassenen“ bereits positive Erfahrungen mit der Integration Strafentlassener gemacht.  Bundesweit werden wir dann eine erfolgreiche Resozialisierung erreichen, wenn eine enge Zusammenarbeit zwischen Justiz- und Arbeitsmarktakteuren am Standort der Justizvollzugsanstalten die Praxis wird. Konkret stelle ich mir eine Zusammenarbeit wie folgt vor:
Feste Ansprechpartner für jede JVA (d. h. Berufsberater für den Jugendstrafvollzug, Arbeitsvermittler für den Strafvollzug)

Regelmäßige Informationsveranstaltungen in der JVA über den Arbeitsmarkt

Unterstützung bei der Potenzialanalyse 

Regelmäßiges Beratungsangebot gemeinsam mit der Sozialarbeit während des gesamten Entscheidungsprozesses  

Themenspezifische Workshops (z.B. über Selbstvermarktungsstrategien)

Begleitung des Übergangs durch die Beratungsfachkraft

Frühzeitige Einbindung der späteren Betreuer (Fallmanager, AGS)

Aufbau von Arbeitsgruppen und Netzwerken

Gemeinsame Besprechungen und Fortbildungen für die Justiz- und Arbeitsmarktakteure

ANREDE
Nicht in jedem Fall kann während der Haft eine berufliche Qualifizierungsmaßnahme für Gefangene durchgeführt werden. In vielen Fällen werden nur die Grundsteine für eine weitere Qualifizierung gelegt. Die Bundesagentur für Arbeit verfügt über ein großes Angebot an Fördermöglichkeiten. Auch hier ist zu beachten, dass das eventuell eingesetzte  Förderinstrument auf vorhandene Qualifikationen aufbaut. Dopplungen in der Förderung sind dabei zu vermeiden.
Wie eingangs erwähnt, steht die BA für die Unterstützung von Arbeitsuchenden bei der Erlangung eines Arbeitsplatzes. Scheitert eine Vermittlung, d. h. das Zusammenführen von Arbeitgebern und Arbeitsuchenden zur Besetzung eines Arbeitsplatzes, in einer angemessenen Zeit, dann eruiert der Arbeitsvermittler die möglichen Gründe und entwickelt neue arbeitsmarktorientierte, individuelle Strategien mit dem Arbeitsuchenden zur Beseitigung der erkannten Hemmnisse.  
Zu den erfolgreichsten Instrumenten dabei gehören die „Maßnahmen bei Arbeitgebern“ die weitläufig als „Trainingsmaßnahmen“ bekannt geworden sind: der Bewerber arbeitet z. B. für 14 Tage in dem neuen Betrieb auf dem möglichen kommenden Arbeitsplatz, wird dabei beobachtet und auf seine Eignung hin bewertet. Ca. 60% der Teilnehmer an solchen betrieblichen Maßnahmen werden im Anschluss an eine solche Maßnahme eingestellt.
Die Agenturen für Arbeit fördern auch Einstellungen von Arbeitslosen auf Arbeitsplätzen, für die sie noch fachliche Defizite aufweisen. Dabei wird dem Arbeitgeber ein finanzieller Anreiz dafür geboten, dass er in einem festgelegten Zeitraum die Beseitigung der Defizite im Sinne einer Qualifizierung am Arbeitsplatz erreicht und den neuen Mitarbeiter zu einer vollwertigen Arbeitskraft heranbildet. 
Um Ihnen eine Vorstellung von der Förderhöhe zu geben:

Die Agenturen setzen dabei bei der Behebung fachlicher Defizite bis zu 3 Monatsbruttolöhne, als Förderbetrag ein. 
ANREDE

Aus Untersuchungen wissen wir, dass ein großer Teil der Inhaftierten nicht über einen Schul- oder Berufsabschluss verfügt. In NRW haben zwei Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Strafvollzug keinen Schulabschluss, nur jeder 10. der jungen Inhaftierten kann einen beruflichen Bildungsabschluss vorwiesen. Daraus kann geschlossen werden, dass das Risiko, straffällig zu werden, bei unzureichend gebildeten jungen Menschen größer ist, als bei gut ausgebildeten. Genau hier setzt die Bundesagentur für Arbeit präventiv an.  Junge Menschen ohne Schulabschluss oder mit schlechten Schulabschlüssen, die noch nicht ausbildungsreif sind und deshalb für eine Ausbildung noch nicht in Betracht kommen, können also durch eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme auf eine Ausbildung vorbereitet werden. Auch Schülern, die zwar grundsätzlich ausbildungsfähig sind, aber aufgrund schulischer oder persönlicher Defizite keine Ausbildungsstelle gefunden haben, erhalten entsprechende Angebote. 

Jugendliche, die auch nach einer berufsvorbereitenden Maßnahme nicht in der Lage sind eine betriebliche Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu absolvieren, können in einer außerbetrieblichen Ausbildung zu einem beruflichen Abschluss geführt werden.

Handlungsbedarf sehe ich insbesondere bei den Schulverweigerern, d. h. bei Jugendlichen, die nicht mehr zur Schule gehen und sich auch nicht bei der Agentur für Arbeit melden. Hier müssen zeitnah neue Konzepte erarbeitet werden, um diesen Jugendlichen Bildung über individuelle Erfolgsergebnisse näherzubringen.
ANREDE

Sie alle hier sind Fachleute in Sachen Bildung.
Sie transportieren Wissen, Sie verändern Einstellungen und Verhaltensweisen und Sie beraten Menschen - Menschen in einer besonderen Lebenssituation.
Sie bereiten diese Menschen auf die Zeit nach der Haft vor – für das soziale Umfeld, für gesellschaftliche Anforderungen und für ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben. Dazu gehört natürlich die Erwerbstätigkeit, das eigene Einkommen; die Unabhängigkeit von finanziellen staatlichen Hilfen oder Transferleistungen.
Einen Job, mit dem man sein Geld verdient, erreicht man nur als Gewinner im Wettbewerb um eine freie Stelle. Diese vergibt der Arbeitgeber. Und nur, wenn die „hard skills“ stimmen, also die fachliche Qualifikation des Bewerbers für die zu besetzende Stelle ausreichend ist, kommt man „in die nächste Runde“ – in das persönliche Vorstellungsgespräch.
Die Grundvoraussetzung für das Bestehen im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt ist also vorrangig das Vorhandensein und ggf. die Ausprägung beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten des einzelnen Bewerbers.

Diese zu erhalten, zu erweitern oder gar erst einmal aufzubauen ist die Hauptaufgabe aller, die Arbeitsuchende betreuen, beraten und vermitteln – sei es als Mitarbeiter der Arbeitsagentur, einer Arbeitsgemeinschaft, als Projektmitarbeiter im Projekt „INA“ oder Sie als Lehrer in Haftanstalten.

Arbeitsmarktorientierte Bildung – egal ob Weiterbildung oder arbeitsmarktlich ausgerichteten Beratung, ist ohne ganzheitliche Betrachtung und Bewertung des Einzelnen sicher nicht ausreichend zielgerichtet.

Eine arbeitsmarktorientierte Bildung im geschilderten Sinn bleibt aus meiner Sicht wichtiger Bestandteil jeglicher Aktivitäten auf dem Weg einer erfolgreichen Wiedereingliederung.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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